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Pausenzeiten - Änderungsantrag 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlament, 

 

Im Rahmen des von der GSK entwickelten Konzepts gegen 

diskriminierendes Verhalten in der Hochschulpolitik, wurden die 

Vorsitzenden mit dem vorliegenden Antrag beauftragt. 

 

Wir bitten darum der folgenden Änderung der Geschäftsordnung des 

Studierendenparlaments zuzustimmen:  

 

 

Ergänze den ursprünglichen Antragstext um: 

 

Füge als §15a Pausen ein:  

 

Die Sitzung ist durch Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer 

Sitzungsdauer von mehr als sechs Stunden zu unterbrechen. Länger als 

sechs Stunden hintereinander darf eine Sitzung nicht ohne Unterbrechung 

gehalten werden. Dauert eine Sitzung mehr als neun Stunden, erhöht sich 

die Mindestzeit für Ruhepausen auf 45 Minuten. Die Ruhepausen können 

in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 

Darf die Sitzung aufgrund einer Ordnung nicht unterbrochen werden, 

so tritt dieser Paragraph außer Kraft. Dadurch ausgelassene 

Ruhepausen werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchgeführt. 

Das Präsidium ordnet die Pausen an. 

 

 

Begründung 

 

Arbeitszeitgesetz, § 4, Ruhepausen: Die Arbeit ist durch im Voraus 

feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit 

von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer 

Arbeitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die 

Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 

15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hintereinander 

dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.” Dieses 

Gesetz ist sinnvoll, und wir sollten anerkennen, dass ein ehrenamtliches 

Engagement in der Hochschulpolitik nicht weniger belastend ist als eine 

Arbeit. 
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Im Änderungsantrag wurden das Gremium der Geschäftsordnung, sowie 

das Verfahren im Falle von nicht zu dem Zeitpunkt der Pause 

durchführbaren Pausen ergänzt. Außerdem ordnet das Präsidium die 

Pausen an. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carla Wüller und Noëmi Preisler 


